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(54) Bezeichnung: Elektronikanordnung

(57) Zusammenfassung: Eine erfindungsgemäße Elektro-
nikanordnung (1) umfasst eine Leiterplatte (2), die eine An-
zahl von Leiterbahnen trägt, und ein Sensorelement (4), das
an einer Rückseite (16) wenigstens zwei Anschlusskontakte
(36) trägt, sowie ein an der Leiterplatte (2) befestigtes Sen-
sorgehäuse (6), das das Sensorelement (4) von der Rücksei-
te (16) des Sensorelements (4) her topfartig umgibt, und das
das Sensorelement (4) in seinem Gehäuseinnenraum (20)
haltert. Das Sensorgehäuse (6) weist dabei für jeden An-
schlusskontakt (36) des Sensorelements (4) ein korrespon-
dierendes Kontaktelement (38) auf, das in dem Gehäusein-
nenraum (20) mit dem jeweiligen Anschlusskontakt (36) in
galvanischer Verbindung steht und das in ein Material des
Sensorgehäuses (6) derart eingebettet ist, dass es an der
Außenseite des Sensorgehäuses (6) mit einem Kontaktab-
schnitt (40) freisteht. Jeder der Kontaktabschnitte (40) steht
außerdem mit jeweils einer der Leiterbahnen der Leiterplat-
te (2) in galvanischem Kontakt. Ferner ist die Leiterplatte (2)
unter zumindest teilweisem Einschluss des Sensorgehäuses
(6) in einen Kunststoff eingebettet, wobei der Gehäuseinnen-
raum (20) mittels des eingesetzten Sensorelements (4) ge-
gen Eindringen des Kunststoffs abgedichtet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Elektronikanord-
nung, insbesondere eine solche, die als Steuergerät
für ein Getriebe zum Einsatz kommt.

[0002] Im Bereich von Kraftfahrzeugen kommen
Elektronikanordnungen an verschiedenen Stellen
zum Einsatz. Meist handelt es sich bei einer sol-
chen Elektronikanordnung dabei um ein Steuergerät,
das insbesondere zur Ausführung einer Funktionali-
tät, bspw. der Steuerung oder Regelung eines Bewe-
gungsablaufs eines bewegbaren Fahrzeugteils oder
dergleichen dient. Häufig sind in diesem Fall derarti-
ge Elektronikanordnungen in Bereichen angeordnet,
in denen die Elektronikanordnung Umwelteinflüssen
wie zum Beispiel der Einwirkung von Flüssigkeiten,
Temperaturschwankungen sowie mechanischen Ein-
flüssen (beispielsweise Erschütterungen oder Vibra-
tionen) ausgesetzt ist. Diese Umwelteinflüsse kön-
nen dabei zur Beschädigung und schlimmstenfalls
zum Ausfall der jeweiligen Elektronikanordnung füh-
ren. Insbesondere für den Fall, dass es sich bei einer
solchen Elektronikanordnung um ein Getriebesteuer-
gerät oder ein Motorsteuergerät (bspw. eine Steue-
rung eines Verbrennungsmotors) handelt, handelt es
sich bei den Flüssigkeiten, mit denen die jeweilige
Elektronikanordnung in Kontakt gelangen kann, häu-
fig um (insbesondere gegenüber Regenwasser) ver-
gleichsweise aggressive, d. h. insbesondere korro-
sive Medien (bspw. Getriebeflüssigkeiten oder -öle,
Kraftstoff etc.). Kommen derartige aggressive Flüs-
sigkeiten mit elektrisch leitenden, insbesondere zur
Signalübertragung dienenden Elementen (insbeson-
dere elektrische Leiterbahnen) der jeweiligen Elektro-
nikanordnung in Kontakt, können insbesondere Kon-
taktstellen zwischen diesen Elementen und mit die-
sen kontaktierten elektronischen Bauelementen be-
schädigt werden und somit der elektrische Kontakt
verloren gehen. Dies führt zu einem Ausfall zumin-
dest des elektronischen Bauelements, meist aber der
gesamten Elektronikanordnung.

[0003] Um die elektronischen Bauelemente und die
jeweiligen leitenden Elemente zu schützen, wird die
jeweilige Elektronikanordnung üblicherweise mit ei-
nem Gehäuse verschlossen. Aus diesem Gehäu-
se müssen jedoch Kontaktelemente zur Verbindung
mit einer Energiequelle und/oder einer übergeordne-
ten Steuerung zweckmäßigerweise ebenfalls medi-
endicht herausgeführt werden. Insbesondere im Be-
reich von Getriebesteuergeräten weisen diese regel-
mäßig verschiedene Sensoren, zum Beispiel Druck-
sensoren und/oder Temperatursensoren zur Erfas-
sung von Betriebszuständen des Getriebes, bei-
spielsweise des Getriebeöls auf. Erkanntermaßen
müssen diese Sensoren zumindest mit Ihrer sensiti-
ven Fläche frei von dem Gehäuse sein. Regelmäßig
muss ein vergleichsweise hoher Dichtungsaufwand
betrieben werden, um einen Eintritt der vorstehend

beschriebenen aggressiven Flüssigkeiten durch der-
artige Gehäusedurchführungen in das Steuergerät
und somit zu den elektronischen Bauteilen hin zu ver-
hindern.

[0004] Neben oder zusätzlich zu der vorstehend be-
schriebenen Umhausung der Elektronikanordnung
mittels eines Gehäuses ist es auch üblich, die elektro-
nischen Bauelemente der Elektronikanordnung und
insbesondere eine diese Bauelemente tragende Lei-
terplatte in einen Kunststoff einzubetten (beispiels-
weise einzugießen oder zu umspritzen) . Problema-
tisch kann hieran jedoch sein, dass auch die elek-
trischen Kontaktstellen zwischen den elektronischen
Bauelementen und der Leiterplatte mit dem jeweili-
gen Kunststoff benetzt sind. Aufgrund unterschiedli-
cher Wärmeausdehnung von Kunststoff und Metall
(bspw. den leitenden Elementen) kann es im Betrieb
bei erhöhten und/oder wechselnden Temperaturen
nämlich dazu kommen, dass die elektrische Kontakt-
stelle gelöst wird.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
eine Elektronikanordnung mit möglichst hoher Be-
triebssicherheit bereitzustellen.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Elektronikanordnung mit den Merkmalen
des Anspruchs 1. Weitere vorteilhafte und teils für
sich erfinderische Ausführungsformen und Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen
und der nachfolgenden Beschreibung dargelegt.

[0007] Die erfindungsgemäße Elektronikanordnung
umfasst eine Leiterplatte, die eine Anzahl von Leiter-
bahnen trägt. Des Weiteren umfasst die Elektronik-
anordnung ein Sensorelement, das an einer Rück-
seite wenigstens zwei Anschlusskontakte trägt. Au-
ßerdem umfasst die Elektronikanordnung ein Sen-
sorgehäuse, das an der Leiterplatte befestigt ist,
und das das Sensorelement von der Rückseite des
Sensorelements her topfartig umgibt. Außerdem hal-
tert das Sensorgehäuse das Sensorelement in sei-
nem Gehäuseinnenraum. Das Sensorgehäuse weist
ferner für jeden Anschlusskontakt des Sensorele-
ments ein korrespondierendes Kontaktelement auf,
das in dem Gehäuseinnenraum (des Sensorgehäu-
ses) mit dem jeweils zugeordneten Anschlusskon-
takt des Sensorelements in galvanischer Verbindung
steht. Außerdem ist das jeweilige Kontaktelement
derart in ein Material des Sensorgehäuses eingebet-
tet, dass es an der Außenseite des Sensorgehäuses
mit einem Kontaktabschnitt frei steht, d. h. insbeson-
dere aus dem Material des Sensorgehäuses hervor-
steht. Jeder der Kontaktabschnitte (der Kontaktele-
mente) steht außerdem mit jeweils einer der Leiter-
bahnen der Leiterplatte in galvanischem Kontakt. Die
Leiterplatte ist außerdem unter zumindest teilweisem
Einschluss des Sensorgehäuses in einen Kunststoff
eingebettet, vorzugsweise mit diesem Kunststoff um-
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spritzt. Der Gehäuseinnenraum des Sensorgehäuses
ist dabei mittels des darin eingesetzten Sensorele-
ments gegen ein Eindringen des (insbesondere um-
spritzten) Kunststoffs abgedichtet.

[0008] Das Sensorgehäuse dient somit zur Halte-
rung des Sensorelements an der Leiterplatte sowie
(mittels des jeweiligen Kontaktelements) zur mittelba-
ren Kontaktierung des Sensorelements, konkret dem
jeweiligen Anschlusskontakt des Sensorelements mit
der Leiterplatte bzw. mit deren zugeordneter Leiter-
bahn. Durch diese Halterung des Sensorelements
wird vorteilhafterweise eine Vor- oder Zwischenmon-
tageeinheit (insbesondere umfassend die Leiterplat-
te, das Sensorgehäuse sowie das darin aufgenom-
mene Sensorelement) gebildet, die eine Handha-
bung zumindest bis zur Einbettung in den Kunst-
stoff, die vorzugsweise in einem Spritzgießprozess
durch Umspritzen mit dem Kunststoff erfolgt, erleich-
tert. Durch die Einbettung in den Kunststoff wird ne-
ben der mediendichten Abdichtung auch eine be-
sonders stabile und dauerhafte Verbindung zwischen
dem Sensorgehäuse und der Leiterplatte ausgebil-
det. Dadurch, dass der Gehäuseinnenraum und so-
mit die darin angeordneten Kontaktstellen zwischen
dem jeweiligen Anschlusskontakt und dem zugeord-
neten Kontaktelement mittels des eingesetzten Sen-
sorelements abgedichtet ist, sind diese Kontaktstel-
len vorteilhafterweise gegen Kontakt mit dem (Ein-
bettungs- oder Umspritzungs-)Kunststoff geschützt.
Ein Risiko, dass sich die galvanische Verbindung
zwischen dem jeweiligen Anschlusskontakt und dem
zugeordneten Kontaktelement im Betrieb der Elek-
tronikanordnung aufgrund unterschiedlicher Wärme-
ausdehnung des (Einbettungs- oder Umspritzungs-)
Kunststoffs und des Materials der Kontaktelemente
und der Anschlusskontakte löst, wird somit vorteilhaf-
terweise verringert oder ausgeschlossen. Somit wird
vorteilhafterweise die Betriebssicherheit der Elektro-
nikanordnung erhöht.

[0009] In einer zweckmäßigen Ausführung liegt das
Sensorelement insbesondere mit einem ringförmig
umlaufenden Bund (auch als „Bundring“ bezeichnet)
dichtend an einer ringförmig geschlossenen Aufla-
gefläche des Sensorgehäuses an, sodass der Ge-
häuseinnenraum gegen Eindringen des Kunststoffs
abgedichtet ist. Die ringförmig geschlossene Aufla-
gefläche bildet dabei vorzugsweise auch eine An-
schlagfläche, mittels derer das Sensorelement im
bestimmungsgemäßen Montagezustand gegenüber
der Leiterplatte ausgerichtet ist.

[0010] In einer bevorzugten Ausführung ist das Sen-
sorgehäuse aus einem Gehäusekunststoff gefertigt,
insbesondere spritzgegossen. Dadurch wird eine be-
sonders hohe Designfreiheit bei gleichzeitig nied-
rigen Fertigungskosten für das Sensorgehäuse er-
möglicht.

[0011] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
weist das - insbesondere aus dem Gehäusekunst-
stoff gebildete - Sensorgehäuse wenigstens einen
Schnapphaken (vorzugsweise drei Schnapphaken)
auf, mittels dessen das Sensorelement in dem Ge-
häuseinneraum gehaltert ist. Der oder der jeweilige
Schnapphaken bildet dabei vorzugsweise eine form-
flüssige Verbindung zwischen dem Sensorgehäuse
und dem Sensorelement aus. Beispielsweise greift
der oder der jeweilige Schnapphaken an einer der
Auflagefläche abgewandten Seite des Bundrings des
Sensorelements an. Eine derartige Schnappverbin-
dung stellt dabei eine insbesondere mittels spritzge-
gossenen Kunststoffbauteilen einfach zu realisieren-
de und insbesondere auch einfach zu montierende
Verbindung dar. Zur Montage wird das Sensorele-
ment dabei vorzugsweise durch eine als Sensoröff-
nung bezeichnete Öffnung des Sensorgehäuses in
den Gehäuseinnenraum eingeschoben bis das Sen-
sorelement an der Auflagefläche anliegt und mittels
des jeweiligen Schnapphakens (vorzugsweise un-
ter Vorspannung) gegen die Auflagefläche gehalten
wird.

[0012] In einer weiteren zweckmäßigen Ausführung
ist das jeweilige Kontaktelement durch ein geboge-
nes Stanzgitter gebildet, das vorzugsweise in das
aus dem Gehäusekunststoff gefertigte Sensorgehäu-
se eingespritzt ist.

[0013] Um die Bauhöhe (oder: Dicke) der Elektronik-
anordnung zu reduzieren, ist das Sensorgehäuse in
einer vorteilhaften Ausführung durch eine korrespon-
dierende Öffnung, deren Querschnitt insbesondere
etwa dem Außen-Querschnitt des Sensorgehäuses
entspricht, durch die Leiterplatte hindurch gesteckt,
und ragt somit durch diese hindurch. „Etwa“ ist in
diesem Zusammenhang derart zu verstehen, dass
die maximale Außenabmessung des Sensorgehäu-
ses zumindest abschnittsweise der Innenabmessung
der Öffnung entspricht oder diese geringfügig unter-
schreitet.

[0014] In einer weiteren zweckmäßigen Ausführung
- in der das Sensorgehäuse vorzugsweise eben-
falls aus dem Gehäusekunststoff gefertigt ist - weist
das Sensorgehäuse wenigstens einen als „Clipha-
ken“ bezeichneten, weiteren Schnapphaken auf, mit-
tels dessen das Sensorgehäuse an der Leiterplatte
mittels einer Schnappverbindung formschlüssig ge-
haltert ist. Vorzugsweise weist das Sensorgehäuse
drei Cliphaken auf. Der oder der jeweilige Cliphaken
ist dabei insbesondere derart an einem Grundkör-
per des Sensorgehäuses angeordnet, dass der Cli-
phaken innerhalb der Öffnung, durch die das Sen-
sorgehäuse durch die Leiterplatte hindurch ragt, oder
durch einen von dieser Öffnung separaten, zugeord-
neten Durchbruch gesteckt ist. Das Sensorgehäuse
weist somit zwei Gruppen von Schnapphaken auf,
wobei die erste Gruppe zur Befestigung des Senso-
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relements in dem Gehäuseinnenraum dient und die
zweite Gruppe, gebildet durch den oder die Clipha-
ken, zur Befestigung des Sensorgehäuses an der Lei-
terplatte.

[0015] In einer weiteren zweckmäßigen Ausführung
ist der Kontaktabschnitt des jeweiligen Kontaktele-
ments mit der zugeordneten Leiterbahn der Leiter-
platte insbesondere stoffschlüssig verbunden. Vor-
zugsweise ist der jeweilige Kontaktabschnitt dabei an
die zugeordnete Leiterbahn angeschweißt oder mit
dieser verlötet. Dadurch wird eine besonders stabile
und dauerhafte, insbesondere erschütterungsresis-
tente Verbindung zwischen dem jeweiligen Kontakt-
abschnitt und der zugeordneten Leiterbahn geschaf-
fen.

[0016] In einer besonders zweckmäßigen Ausfüh-
rung, in der das Sensorgehäuse durch die korrespon-
dierende Öffnung der Leiterplatte hindurch ragt, weist
das Sensorgehäuse einen außenseitig unter Ausbil-
dung einer Anschlagfläche vorstehenden Vorsprung
auf. Mit diesem Vorsprung, konkret mit dessen An-
schlagfläche liegt das Sensorgehäuse (im bestim-
mungsgemäßen Montagezustand) am Rand der Öff-
nung an der Leiterplatte an. Dieser Vorsprung gibt
somit die Einstecktiefe des Sensorgehäuses in die
Öffnung der Leiterplatte vor und dient insbesondere
als Anschlag, gegen den der oder der jeweilige Cli-
phaken die Leiterplatte im bestimmungemäßen Mon-
tagezustand (insbesondere im Rahmen der form-
schlüssigen Clip- oder Schnappverbindung) klemmt.

[0017] Zweckmäßigerweise umläuft der Vorsprung
das Sensorgehäuse dabei ringartig geschlossen und
bildet einen umlaufenden Rand, der im Folgenden als
Flanschring bezeichnet wird.

[0018] In einer bevorzugten Ausführung ist der je-
weilige Kontaktabschnitt des jeweiligen Kontaktele-
ments innerhalb der an diesem Vorsprung ausgebil-
deten Anschlagfläche angeordnet. D. h. der jeweili-
ge Kontaktabschnitt steht innerhalb der Anschlagflä-
che insbesondere pinartig (stiftartig) von dem Sen-
sorgehäuse vor. Vorzugsweise weist die Leiterplatte
eine zu dem jeweiligen Kontaktabschnitt korrespon-
dierende Vertiefung oder einen korrespondierenden
Durchbruch auf, in die bzw. den der jeweilige Kontakt-
abschnitt im bestimmungsgemäßen Montagezustand
hinein ragt, und im Bereich derer bzw. dessen der
jeweilige Kontaktabschnitt mit der zugeordneten Lei-
terbahn der Leiterplatte kontaktiert ist. In diesem Fall
liegt die Anschlagfläche vorzugsweise flächig auf der
Leiterplatte auf und entfaltet dabei vorteilhafterweise
eine Dichtungswirkung, die ein Eindringen des (Ein-
bettungs- oder Umspritzungs-)Kunststoffs zwischen
die Leiterplatte und das Sensorgehäuse bis hin zur
jeweiligen Kontaktstelle zwischen dem Kontaktab-
schnitt und der zugeordneten Leiterbahn verhindert.

[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
das jeweilige Kontaktelement des Sensorgehäuses
mit dem jeweiligen Anschlusskontakt des Sensorele-
ments stoffschlüssig verbunden (insbesondere ver-
lötet oder verschweißt). In diesem Fall weist das
Sensorgehäuse vorzugsweise rückseitig eine Mon-
tageöffnung auf, durch die hindurch die stoffschlüs-
sige Verbindung zwischen dem jeweiligen Kontak-
telement und dem zugeordneten Anschlusskontakt
hergestellt werden kann. Diese Montageöffnung wird
nach Ausbilden der stoffschlüssigen Verbindung zwi-
schen dem jeweiligen Kontaktelement und dem zuge-
ordneten Anschlusskontakt durch einen Gehäusede-
ckel - der insbesondere einen Topfboden für das das
Sensorelement topfartig umgebende Sensorgehäuse
bildet - verschlossen. Das heißt, dass die Montage-
öffnung im bestimmungsgemäßen Montagezustand
der Elektronikanordnung durch den Gehäusedeckel
verschlossen ist.

[0020] In einer optionalen Ausführung ist die
stoffflüssige Verbindung zwischen dem jeweiligen
Kontaktelement und dem korrespondierenden An-
schlusskontakt des Sensorelements durch Laser-
schweißen ausgebildet. In diesem Fall ist der Gehäu-
sedeckel in einer zweckmäßigen Weiterbildung aus
einem (zumindest für die Wellenlänge des eingesetz-
ten Schweißlasers) laserstrahltransparenten Kunst-
stoff ausgebildet, sodass das Kontaktelement mit
dem zugeordneten Anschlusskontakt durch den Ge-
häusedeckel hindurch verschweißt werden kann. In
einer alternativen Weiterbildung ist das Sensorge-
häuse rückseitig einstückig geschlossen ausgebildet
- d. h. der separat ausgebildete Gehäusedeckel ent-
fällt - und als Ganzes aus dem laserstrahltranspa-
renten Kunststoff spritzgegossen. In diesem Fall wird
die Laserstrahlschweißverbindung durch den einstü-
ckig (monolithisch) mit dem Grundkörper ausgebilde-
ten Topfboden des Sensorgehäuses hindurch ausge-
bildet. Dadurch wird eine besonders hohe Dichtheit
des Sensorgehäuses erreicht.

[0021] In einer weiteren zweckmäßigen Ausführung
weist das Sensorgehäuse innenseitig eine Positionie-
rungshilfe auf, die mit einem korrespondierenden Ge-
genstück des Sensorelements zur eindeutigen Aus-
richtung des Sensorelements in dem Gehäuseinnen-
raum zusammenwirkt. Bei der Positionierungshilfe
handelt es sich beispielsweise um eine Nut oder ei-
nen Vorsprung, in der ein (das Gegenstück bildender)
korrespondierender Vorsprung des Sensorelements
bzw. der in eine korrespondierende Nut des Sensor-
elements eingreift.

[0022] In einer weiteren zweckmäßigen Ausführung
weist das Sensorgehäuse auch außenseitig eine ent-
sprechende (zweite) Positionierungshilfe auf, die ei-
ne eindeutige Ausrichtung des Sensorgehäuses in
der Öffnung der Leiterplatte (mittels eines korrespon-
dierenden Gegenstücks der Leiterplatte) ermöglicht.
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[0023] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung anhand einer Zeichnung näher darge-
stellt. Darin zeigen:

Fig. 1 in einer perspektivischen Darstellung eine
Elektronikanordnung,

Fig. 2 und Fig. 3 in einer perspektivischen Dar-
stellung bzw. in einer Ansicht auf eine Rückseite
ein Sensorgehäuse der Elektronikanordnung,

Fig. 4 in einer perspektivischen Darstellung ei-
nen Drucksensor der Elektronikanordnung,

Fig. 5 in einer perspektivischen Darstellung ein
Kontaktelement des Sensorgehäuses,

Fig. 6 in einem perspektivischen und teildurch-
sichtigen Ausschnitt den in dem Sensorgehäuse
angeordneten Drucksensor, und

Fig. 7 und Fig. 8 jeweils in einer perspektivi-
schen Darstellung die Elektronikanordnung in
aufeinander folgenden Montagezuständen.

[0024] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren stets mit gleichen Bezugszeichen versehen.

[0025] Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen An-
sicht eine Elektronikanordnung 1, die als eine Sen-
soreinheit einen Teil eines Getriebesteuergeräts für
ein Kraftfahrzeug darstellt. Die Elektronikanordnung
1 umfasst eine Leiterplatte 2, auf der eine Anzahl von
nicht näher dargestellten Leiterbahnen zur Kontaktie-
rung verschiedener elektronischer Bauelemente auf-
gebracht ist. Die Leiterplatte 2 ist dabei als printed
circuit board („PCB“) ausgeführt. Als Sensorelement
weist die Elektronikanordnung 1 einen Drucksensor
4 auf. Zur Halterung des Drucksensors 4 an der Lei-
terplatte 2 zumindest während der Montage der Elek-
tronikanordnung 1 umfasst letztere ein Sensorgehäu-
se 6, in dem der Drucksensor 4 aufgenommen und
gehaltert ist, und das an der Leiterplatte 2 befestigt
ist. Im bestimmungsgemäßen Endfertigungs-zustand
(nicht näher dargestellt) ist eine Unterseite 8 der Lei-
terplatte 2 und damit auch das Sensorgehäuse 6 so-
wie der Drucksensor 4 unter Aussparung einer sen-
sitiven Fläche 10 des Drucksensors 4 in einen Kunst-
stoff eingebettet. Konkret ist der Drucksensor 4, das
Sensorgehäuse 6 und die Unterseite 8 der Leiterplat-
te 2 mit diesem Kunststoff in einem Spritzgießprozess
umspritzt.

[0026] In Fig. 2 und Fig. 3 ist das Sensorgehäuse
6 näher dargestellt. Das Sensorgehäuse 6 weist da-
bei einen abschnittsweise kreiszylindrischen Grund-
körper 12 auf, von dem ein ringförmig geschlosse-
ner Vorsprung (als Flanschring 14 bezeichnet) radial
vorsteht. Dieser Flanschring 14 weist auf einer Rück-
seite 16 des Sensorgehäuses 6 eine Anschlagfläche
18 auf, mit der der Flanschring 14 im Montagezu-
stand gemäß Fig. 1 an der Unterseite 8 der Leiter-
platte 2 anliegt. In dem Grundkörper 12 des Sensor-

gehäuses 6 ist ein Gehäuseinnenraum 20 angeord-
net, in dem im bestimmungsgemäßen Montagezu-
stand der Drucksensor 4 aufgenommen ist. Zur Halte-
rung des Drucksensors 4 in dem Gehäuseinnenraum
20 weist das Sensorgehäuse 6 an seiner Vorderseite
22 drei Schnapphaken 24 auf, die im bestimmungs-
gemäßen Montagezustand den Drucksensor 4 an ei-
nem umlaufenden Bundring 26 des Drucksensors 4
formschlüssig greifen. Im Gehäuseinnenraum 20 ist
ferner ein Absatz 28 ausgebildet, der von dem Grund-
körper 12 ringförmig geschlossen in den Gehäusein-
nenraum 20 vorsteht. Auf diesem Absatz 28, konkret
auf einer durch den Absatz 28 gebildeten Auflage-
fläche 29 liegt der Drucksensor 4 mit einer an dem
Bundring 26 ausgeformten, korrespondieren Gegen-
fläche 30 auf und wird mittels der Schnapphaken 24
gegen diesen Absatz 28 geklemmt. Zur eindeutigen
Ausrichtung des Drucksensors 4 weist das Sensorge-
häuse 2 als Positionierungshilfe dienende Nuten 32
auf, in die jeweils ein von dem Bundring 26 des Druck-
sensors 4 vorstehender Vorsprung (auch als „Nase“
34 bezeichnet) eingreift.

[0027] Das Sensorgehäuse 6 dient nicht nur zur me-
chanischen Halterung des Drucksensors 4 an der
Leiterplatte 2, sondern auch zur mittelbaren elektri-
schen Kontaktierung des Drucksensors 4, konkret
von rückseitig an den Drucksensor 4 angeordneten
Anschlusskontakten 36 (vgl. Fig. 4) mit jeweils zuge-
ordneten Leiterbahnen der Leiterplatte 2. Dazu weist
das Sensorgehäuse 2 drei durch jeweils ein Stanz-
gitter gebildete Kontaktelemente 38 auf. Diese sind
als Einlegeteile in das aus einem (Gehäuse-)Kunst-
stoff spritzgegossene Sensorgehäuse 6 eingespritzt
(vgl. Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 6) . Die Kontaktelemen-
te 38 ragen dabei jeweils mit einem Freiende 39 der-
art in den Gehäuseinnenraum 20 vor, dass sie bei
ordnungsgemäß in den Gehäuseinnenraum 20 ein-
gelegtem Drucksensor 4 mit dem jeweils zugeordne-
ten Anschlusskontakt 36 des Drucksensors 4 in Kon-
takt stehen. Jedes der Kontaktelemente 38 ist dabei
mehrfach derart gebogen, dass es mit einem Kontakt-
abschnitt 40 aus der Anschlagfläche 18 des Flansch-
rings 14 pinartig (oder stiftartig) vorsteht (vgl. Fig. 5
und Fig. 6). Der jeweilige Kontaktabschnitt 40 ragt
dabei im bestimmungsgemäßen Montagezustand in
eine korrespondierende Bohrung in der Leiterplatte
2 hinein und ist dort mittels einer Lötverbindung mit
der zugeordneten Leiterbahn der Leiterplatte 2 kon-
taktiert (nicht näher dargestellt). In Fig. 1 ist die Lei-
terplatte 2 zur Verdeutlichung teildurchsichtig darge-
stellt, sodass die in die Leiterplatte 2 vorstehenden
Kontaktabschnitte 40 zu erkennen sind.

[0028] Um eine besonders stabile Kontaktierung
zwischen den Anschlusskontakten 36 und den Kon-
taktelementen 38 zu ermöglichen, sind diese mitein-
ander verschweißt. Um bei in den Gehäuseinnen-
raum 20 eingesetztem Drucksensor 4 den Zugang zu
den Kontaktelementen 38 und den Anschlusskontak-
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ten 36 zu ermöglichen, weist das Sensorgehäuse 6
rückseitig eine in den Gehäuseinnenraum 20 führen-
de Montageöffnung 42 auf (vgl. Fig. 3 und Fig. 7).
Diese Montageöffnung 42 ist im bestimmungsgemä-
ßen Montagezustand durch einen Gehäusedeckel 44
mediendicht verschlossen (vgl. Fig. 8). Um die jewei-
lige Kontaktstelle zwischen den Anschlusskontakten
36 und dem Kontaktelementen 38 beim Umspritzen
des Sensorgehäuses 6 vor Benetzung mit dem um-
spritzten Kunststoff zu schützen, und somit das Ri-
siko einer Beschädigung der jeweiligen Kontaktstel-
le aufgrund einer unterschiedlichen Wärmeausdeh-
nung des Kunststoffs und der die Kontaktelemente 38
und die Anschlusskontakte 36 bildenden Metalle zu
vermeiden, sind die Auflagefläche 29 des Absatzes
28 des Sensorgehäuses 6 und die Gegenfläche 30
des Drucksensors 4 derart gestaltet (konkret hinrei-
chend eben ausgeführt), dass diese plan aufeinander
aufliegen und somit der Gehäuseinnenraum 20 von
der Vorderseite 22 her von dem Drucksensor 4 ge-
gen Eindringen des umspritzten Kunststoffs dichtend
verschlossen ist.

[0029] Zur Befestigung des Sensorgehäuses 6 und
damit auch des Drucksensors 4 an der Leiterplatte
2 weist das Sensorgehäuse 6 an seiner Rückseite
16 drei weitere Schnapphaken (im Folgenden als Cli-
phaken 46 bezeichnet) auf, die im bestimmungsge-
mäßen Montagezustand, in dem das Sensorgehäu-
se 6 durch eine korrespondierende Öffnung 48 durch
die Leiterplatte 2 hindurch gesteckt ist, am Rand die-
ser Öffnung 48 (formschlüssig) verclipst sind. Zur me-
chanischen Sicherung des Sensorgehäuses 6 an der
Leiterplatte 2 ist die Leiterplatte 2 auch von ihrer, der
Unterseite 8 gegenüberliegenden Oberseite 50 her
mit dem Kunststoff umspritzt. Hierbei wird durch den
Deckel 44 ein Eindringen von Kunststoff in den Ge-
häuseinnenraum 20 verhindert.

[0030] Der Gegenstand der Erfindung ist nicht auf
das vorstehend beschriebene Ausführungsbeispiel
beschränkt. Vielmehr können weitere Ausführungs-
formen der Erfindung von dem Fachmann aus der
vorstehenden Beschreibung abgeleitet werden. Ins-
besondere können die beschriebenen Einzelmerk-
male der Erfindung und deren Ausgestaltungsvari-
anten auch in anderer Weise miteinander kombi-
niert werden. So wird beispielsweise alternativ zu den
Fig. 7 und Fig. 8 der Drucksensor 4 in dem Sen-
sorgehäuse 6 befestigt, mit den Kontaktelementen
38 verbunden und anschließend der Gehäuseinnen-
raum 20 durch den Gehäusedeckel 44 verschlossen
bevor das Sensorgehäuse 6 an der Leiterplatte 2 be-
festigt wird.

Bezugszeichenliste

1 Elektronikanordnung

2 Leiterplatte

4 Drucksensor

6 Sensorgehäuse

8 Unterseite

10 sensitive Fläche

12 Grundkörper

14 Flanschring

16 Rückseite

18 Anschlagfläche

20 Gehäuseinnenraum

22 Vorderseite

24 Schnapphaken

26 Bundring

28 Absatz

29 Auflagefläche

30 Gegenfläche

32 Nut

34 Nase

36 Anschlusskontakt

38 Kontaktelement

39 Freiende

40 Kontaktabschnitt

42 Montageöffnung

44 Gehäusedeckel

46 Cliphaken

48 Öffnung

50 Oberseite

Patentansprüche

1.   Elektronikanordnung (1), mit einer Leiterplatte
(2), die eine Anzahl von Leiterbahnen trägt, und mit
einem Sensorelement (4), das an einer Rückseite we-
nigstens zwei Anschlusskontakte (36) trägt, sowie mit
einem an der Leiterplatte (2) befestigten Sensorge-
häuse (6), das das Sensorelement (4) von der Rück-
seite des Sensorelements (4) her topfartig umgibt,
und das das Sensorelement (4) in seinem Gehäus-
einnenraum (20) haltert, wobei
- das Sensorgehäuse (6) für jeden Anschlusskontakt
(36) des Sensorelements (4) ein korrespondierendes
Kontaktelement (38) aufweist,
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- das jeweilige Kontaktelement (38) in dem Gehäu-
seinnenraum (20) mit dem jeweiligen Anschlusskon-
takt (36) in galvanischer Verbindung steht,
- das jeweilige Kontaktelement (38) in ein Material
des Sensorgehäuses (6) derart eingebettet ist, dass
es an der Außenseite des Sensorgehäuses (6) mit ei-
nem Kontaktabschnitt (40) freisteht,
- jeder der Kontaktabschnitte (40) mit jeweils einer
der Leiterbahnen der Leiterplatte (2) in galvanischem
Kontakt steht,
- die Leiterplatte (2) unter zumindest teilweisem Ein-
schluss des Sensorgehäuses (6) in einen Kunststoff
eingebettet ist, und
- der Gehäuseinnenraum (20) mittels des eingesetz-
ten Sensorelements (4) gegen Eindringen des Kunst-
stoffs abgedichtet ist.

2.  Elektronikanordnung (1) nach Anspruch 1, wo-
bei das Sensorelement (4) an einer ringförmig ge-
schlossenen Auf lagefläche (29) des Sensorgehäu-
ses (6) gegen Eindringen des Kunststoffs dichtend
aufliegt.

3.  Elektronikanordnung (1) nach Anspruch 1 oder
2, wobei das Sensorgehäuse (6) aus einem Ge-
häusekunststoff gefertigt ist und wenigstens einen
Schnapphaken (24) aufweist, mittels dessen das
Sensorelement (4) im Gehäuseinnenraum (20) ge-
haltert ist.

4.    Elektronikanordnung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei das Sensorgehäuse (6) durch
eine korrespondierende Öffnung (48) durch die Lei-
terplatte (2) hindurch ragt.

5.    Elektronikanordnung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei das Sensorgehäuse (6) aus ei-
nem Gehäusekunststoff gefertigt ist und wenigstens
einen Cliphaken (46) aufweist, mittels dessen das
Sensorgehäuse (6) an der Leiterplatte (2) mittels ei-
ner Schnappverbindung formschlüssig gehaltert ist.

6.    Elektronikanordnung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, wobei der jeweilige Kontaktabschnitt
(40) mit der zugeordneten Leiterbahn stoffschlüssig
verbunden ist.

7.    Elektronikanordnung (1) nach einem der An-
sprüche 4 bis 6, wobei das Sensorgehäuse (6) einen
außenseitig unter Ausbildung einer Anschlagfläche
(18) vorstehenden Vorsprung (14) aufweist, und wo-
bei das Sensorgehäuse (6) mit dem Vorsprung (14)
am Rand der Öffnung (48) an der Leiterplatte (2) an-
liegt.

8.  Elektronikanordnung (1) nach Anspruch 7, wo-
bei der Vorsprung (14) das Sensorgehäuse (6) ring-
artig geschlossen umläuft.

9.  Elektronikanordnung (1) nach Anspruch 7 oder
8, wobei der jeweilige Kontaktabschnitt (40) innerhalb
der Anschlagfläche (18) angeordnet ist.

10.   Elektronikanordnung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, wobei das jeweilige Kontaktelement
(38) des Sensorgehäuses (6) mit dem jeweiligen An-
schlusskontakt (36) des Sensorelements (4) stoff-
schlüssig verbunden ist, und wobei das Sensorge-
häuse (6) rückseitig eine Montageöffnung (42) zur
Herstellung der Verbindung zwischen dem jeweiligen
Kontaktelement (38) und dem korrespondierenden
Anschlusskontakt (36) aufweist, wobei die Montage-
öffnung (42) durch einen Gehäusedeckel (44) ver-
schlossen ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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